
  

Sitzung des Rates der Wallfahrtsstadt Werl Nr. 3/2016 vom 28.04.2016 
 
I. Öffentliche Sitzung 
 
Tagesordnung: 
 
TOP Vorlage Tagesordnungspunkt 
 Nr.     Nr.  
 1  Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einla-

dung sowie der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das Mitwir-
kungsverbot gem. § 31 GO   

 
 2   Einwohnerfragestunde  
 
 3 451 Antrag der CDU-Fraktion 

88. Änderung des Flächennutzungsplanes (Werkzeugmarkt 
Hammer Str.) 
9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Hammer Str. / Er-
weiterung Gewerbegebiet“ 
 

 4 453 Antrag der SPD-Fraktion 
   Einzelhandelskonzept für die Wallfahrtsstadt Werl  
 
 5 456 Antrag der SPD-Fraktion 
   Erstellung eines Verträglichkeitsgutachtens zur Ansiedlung des  
   Stabilo-Baumarktes 
 
 6  Mitteilungen 
 
 448 Plakatierungskonzept im Stadtgebiet Werl  
 
 450 Entwurf Bundesverkehrswegeplanung 2030 
  Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl 
 
 449 Ermächtigungsübertragungen 2015  
  
 
 452 Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Büderich   
 
7  Anfragen 

 
 454 Anfrage der WP!-Fraktion zum Werler Krematorium 
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Einzelhandelskonzept für die Wallfahrtsstadt Werl 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
 
wir bitten um die Behandlung des folgenden SPD-Antrages in der Ratssitzung am 23.04.2016. 
 
 

Die SPD-Ratsfraktion der Wallfahrtsstadt Werl beantragt, dass unter Beteiligung der Gesell-

schaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH (GWS) ein Einzelhandelskonzept 

auf der Grundlage von Strukturdaten wie beispielsweise die „Demografische Entwicklung“ und 

Kaufkraftniveau in Werl, Festlegung der Versorgungsbereiche, Nahversorgungkonzepte, Son-

dergebiete und einer Sortimentsgliederung für die Wallfahrtsstadt Werl erstellt wird. 

 

Begründung: 

 

In der Sitzung des Rates der Wallfahrtsstadt Werl 2/2016 am 16.03.2016, TOP 4, Vorlage Nr. 

447 hat der Leitende Verwaltungsdirektor, Herr Canisius, innerhalb der Diskussion zu der zitier-

ten Vorlage berichtet, dass das in 2005 durch den Rat beratende Einzelhandelskonzept der 

Stadt Werl grundsätzlich in allen Entscheidungen zu Ansiedlungen von Einzelhandel in Werl 

über 1.200 m² keine Anwendung findet, weil es nicht beschlossen wurde.  

 Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
 Fraktion im Rat der Stadt  Werl 

Vorsitzender: 
Meinhard  Esser 
Westönner Schützenstr. 15 
59457 Werl 
02922 861425 
 
Stell. Vorsitzende: 
Angelika Schritt 
Hohe Fahrt 17 
59457 Werl 
 
SPD–Bürgertreff: 
Melsterstraße 4 
Tel.: 02922  5243 
 
E-mail: fraktion@spd-werl.de 
http://www.spd-werl.de 

 

Werl, 13.04.2016 
 

SPD-FRAKTION WERL  Melsterstr. 4  59457 Werl 

 
Herrn  
Bürgermeister Michael Grossmann 
Hedwig-Dransfeld-Straße 23 
59457 Werl 
 
 
 

 



Die gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches (BauGB) Baunutzungsordnung (BauNVO) 

und die Verordnung zur Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben; Bauleitplanung und Genehmi-

gung von Vorhaben (Einzelhandelserlass NRW)  setzen aus Sicht der SPD ein derartiges Kon-

zept voraus.  

 

Sollte in einer Gemeinde ein Einzelhandelskonzept mit der Sortimentsgliederung nicht vorlie-

gen, müssen aus Sicht der SPD  im Einzelfall gutachterlich die positiven und negativen Auswir-

kungen für die Bürgerschaft aufgezeigt werden und für den bereits vorhandenen und etablier-

ten Einzelhandel  gegenübergestellt werden. Nach der Abwägung des „PRO und CONTRAS“ 

können dann die zuständigen politischen Gremien sachgerecht votieren. 

 

Ansiedlungswillige Unternehmen können bei einem vorhandenen und rechtsverbindlichen Ein-

zelhandelskonzept die Chancen bei einer eventuellen Ansiedlung schon im Vorfeld eigenstän-

dig sondieren.  

 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Meinhard Esser                                                             Jürgen Stache 
Fraktionsvorsitzender                                                    Ratsherr 
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Verträglichkeitsgutachten zur Ansiedlung des Stabilo-Baumarktes 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Eifler, 
 
ich bitte um die Behandlung des folgenden SPD-Antrages  
in der Sitzung der Planungs- Bau und Umweltausschuss  am 26.04.2016. 
 

 

 

 

Die SPD-Ratsfraktion der Wallfahrtsstadt Werl beantragt, dass ein Verträglichkeitsgutachten 

zur Ansiedlung des Stabilo-Baumarktes an der an der Hammer Straße erstellt wird. Das Gut-

achten soll der Analyse und Bewertung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen dienen und 

die Folgewirkungen des großflächigen Einzelhandelsvorhaben aufzuzeigen. 

 

Begründung: 

 

In der Sitzung des Rates der Wallfahrtsstadt Werl  am 16.03.2016, Vorlage TOP I/4-438, „Ein-

 Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
 Fraktion im Rat der Stadt  Werl 

Vorsitzender: 
Meinhard  Esser 
Westönner Schützenstr. 15 
59457 Werl 
02922 861425 
 
Stell. Vorsitzende: 
Angelika Schritt 
Hohe Fahrt 17 
59457 Werl 
 
SPD-Bürgertreff 
Melsterstraße 4 
Tel.: 02922  5243 
 
E-mail: fraktion@spd-werl.de 
http://www.spd-werl.de 

 

Werl, 13.04.2016 
 

SPD-FRAKTION WERL  Melsterstr. 4  59457 Werl 

 
Herr  
Klaus Eifler 
Ausschussvorsitzender Planungs- Bau und 
Umweltausschuss 
Hedwig-Dransfeld-Straße 23 
59457 Werl 
 
 



spruch des Bürgermeisters gegen die Entscheidung des Planungs-, Bau- und Umweltaus-

schusses im Zusammenhang mit der Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebs  

(Stabilo)“ mit den Punkten 1 bis 4 nachzulesen in dem vorliegendem Protokoll der Ratssitzung 

mit Mehrheit beschlossen worden. Die Beschlussfassung  erfolgte ohne die Auswirkungen für 

den Einzelhandel in unserer Stadt detailliert aufzuzeigen. 

 

Verträglichkeitsgutachten können unter anderem den Gerichten als wichtige Beurteilungsgrund-

lage, um die Frage zu klären, ob von einem Einzelhandelsvorhaben eine schädliche Auswir-

kung zu erwarten ist oder nicht. Das Bundesverfassungsgericht (BVerwG 2007: RdNr. 25) 

spricht davon, dass in solchen Situationen der Rückgriff auf ein ergänzendes Marktgutachten 

zur Ermittlung der möglichen Kaufkraftabflüssen herangezogen werden kann. Im Ergebnis hält 

das BVerwG Gutachten zur Ermittlung der Umsatz- bzw. Kaufkraftverteilung für ein taugliches 

Instrument zur Prognose des durch ein Einzelhandelsvorhaben ausgelösten Kaufkraftabflus-

ses. 

Unsere Forderung  wird auch noch durch § 1 ff Bundesbaugesetz, § 11 Verordnung über die 

bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsordnung – BauNVO) und dem Einzelhandels-

erlass NRW, Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben; Bauleitplanung und Genehmigung  

von Vorhaben, Regelungen, Auswirkungen und Vermutungsregelung zu dem § 11 Abs. 3 

BauNVO  unterstützt. 

 

Sollte es aufgrund von Fristen keine Möglichkeit geben, diesen Antrag im  nächsten Planungs-,  

Bau- und Umweltausschuss zu behandeln, bitten wir um die Behandlung des Antrages in der 

nächsten Ratssitzung am 28.04.2016. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Meinhard Esser                                                             Jürgen Stache 
Fraktionsvorsitzender                                                    Ratsherr 
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Titel: Entwurf Bundesverkehrswegeplan 2030 

hier:   Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl  
 

Sachdarstellung: 

Der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) ist die verkehrspolitische Gesamtstrategie 
der Bundesregierung. Er ist das zentrale Planungsinstrument, mit dem der 
Rahmen für die anstehenden Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur des 
Bundes bis 2030 abgesteckt wird – sowohl für Erhaltung, als auch für Aus- und 
Neubau. 

Das wichtigste Ziel des Bundesverkehrswegeplans ist es, Prioritäten für 
Investitionen in die Bundesverkehrswege zu ermitteln. Dabei steht der 
größtmögliche Nutzen für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Umwelt im 
Vordergrund. 

Der BVWP stellt insbesondere die überregionalen Bauvorhaben zusammen. Dabei 
werden in der Regel noch keine konkreten Details, wie zum Beispiel die 
Trassenführung, festgelegt. Diese sind Gegenstand der sich anschließenden 
Planfeststellungsverfahren. 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat am 16.03.2016 
den Entwurf zum Bundesverkehrswegeplan (BVWP) vorgestellt und die 
Beteiligung der Öffentlichkeit vom 21.03. bis zum 02.05.2016 festgesetzt. 
Gleichzeitig haben die Bundesländer mit gleicher Frist die Möglichkeit eine 
Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. Das Land NRW hat den Regionalräten 
eine Frist bis zum 14.04.2016 eingeräumt, ihrerseits zum Entwurf des BVWP 
Stellung zu nehmen. Unter www.bvwp2030.de  sind der Entwurf zum BVWP 2030 
und weitere  Erläuterungen abrufbar.  
Der Regionalrat Arnsberg hat entschieden, am 14.04.2016 seine regionale 
Stellungnahme in einer Sondersitzung der Verkehrskommission zu erarbeiten, 
um trotz der kurzen Zeitvorgaben fristgerecht Position beziehen zu können. Den 
Kreisen hat der Regionalrat die Möglichkeit eröffnet, eine Stellungnahme so 
frühzeitig abzugeben, dass etwaige Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge noch 
in die Beratung der Verkehrskommission am 14. April einfließen können.  

http://www.bvwp2030.de/


Daraufhin hat der Kreis Soest den kreisangehörigen Gemeinden Gelegenheit 
gegeben, kurzfristig Aspekte zur Aufnahme in die Stellungnahme des Kreises 
Soest zu benennen, um diese auf dem offiziellen Behördenweg vorbehaltlich der 
Akzeptanz der übergeordneten Behörden an das zuständige Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur  zu leiten. Von dem Angebot des Kreises 
Soest hat die Verwaltung Gebrauch gemacht und die für die Wallfahrtsstadt Werl 
wichtigen Straßenverkehrsprojekte „Weiterbau der A 445“ und „Sechsstreifiger 
Ausbau der A44 zwischen Autobahnkreuz Dortmund/Unna und Autobahnkreuz 
Werl“ benannt.  
 
Unabhängig davon hat die Verwaltung zur Bestärkung der Dringlichkeit eine 
Stellungnahme entsprechenden Inhalts vorbereitet, die sie beabsichtigt im 
Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit vom 21.03.2016 bis zum 02.05.2016 
fristgerecht direkt an das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur zu senden (siehe Anlage).     
 



Wallfahrtsstadt Werl Bankverbindungen  

Hedwig-Dransfeld-Straße 23 – 23 a Sparkasse Werl Volksbank Hellweg eG 
59457 Werl IBAN DE93 4145 1750 0000 0000 59  IBAN DE48 4146 0116 6100 6916 00 

www.werl.de  BIC WELADED1WRL BIC GENODEM1SOE 
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 Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
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Bundesministerium für Verkehr und digitale   

Infrastruktur Regina Schulte 
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Invalidenstraße 44 Durchwahl: 02922 800-6107 

10115 Berlin Fax: 02922 800-6199 
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 Mein Zeichen: 61-Schu 
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Ihr Schreiben vom/Ihr Zeichen: Datum: 

          .04.2016 

 
 

„BVWP 2030“ 

Entwurf Bundesverkehrswegeplan 2030  
hier: Stellungnahme der Wallfahrtsstadt Werl (Landkreis Soest, NRW) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

zum Entwurf des Bundesverkehrswegeplans 2030 (BVWP) nimmt die Wallfahrts-

stadt Werl innerhalb der Beteiligungsfrist vom 21.03.2016 bis zum 02.05.2016 wie 

folgt Stellung. 
 

A 445: 

 
Es wird begrüßt, dass im Entwurf des BVWP die Weiterführung der A 445 von der 

AS Werl-Nord bis zur A 2, AS Hamm-Rhynern, mit vordringlichem Bedarf geführt 

wird. Der Neubau der A 445 stellt einen wichtigen Lückenschluss der A 44 und der 
A 2 dar und ist somit für den Verkehr im Stadtgebiet Werl von enormer Bedeutung. 

Insbesondere führt er zur Entlastung des Werler Ortsteils Hilbeck. Derzeit ist die 

B63 die einzige Straßenverbindung zwischen Hamm und Werl. Die B 63 weist 

gemäß der Straßenverkehrszählung 2010 des Landes Nordrhein-Westfalen eine 
entsprechend hohe Verkehrsbelastung von 19.572 KFZ/24h mit einem hohen 

Schwerverkehrsanteil von 12,3 % auf. Durch den Neubau der A445 wird die Ver-

kehrsdichte auf der B 63 spürbar abnehmen, die Verkehrssicherheit wird erhöht 
und die Lärm- und Abgasimmissionen in der Ortsdurchfahrt Hilbeck werden deutlich 

reduziert.   

Zur Veranschaulichung der enormen Dringlichkeit des Projektes sei insbesondere 
auf das im BVWP aufgeführte hohe Kosten-Nutzen-Verhältnis von 8,0 verwiesen. 

  

 A 44, sechsstreifiger Ausbau: 

 
Der sechsstreifige Ausbau der A 44 zwischen dem AK Dortmund/Unna und dem AK 

Werl wird im Entwurf des BVWP 2030 lediglich in der Rubrik „Neue Vorhaben - Wei-

terer Bedarf mit Planungsrecht“  geführt. Diese Klassifizierung kann die Wallfahrts-

mailto:regina.schulte@werl.de
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stadt Werl nicht akzeptieren; vielmehr ist dieses Projekt als solches mit „vordringli-
chem Bedarf“ zu führen. In dem Abschnitt der A 44 zwischen AK Dortmund/Unna 

und AK Werl kommt es vermehrt zu Staubildungen. Ein sechsstreifiger Ausbau der 

A 44 würde den Verkehrsablauf verbessern und das hohe Staugeschehen reduzie-
ren. Insbesondere im Zusammenhang mit dem o.g. Weiterbau der A 445 erhält der 

Ausbau einen zusätzlichen Nutzen. Die Bedeutung dieses Projektes wird u.a. in ei-

ner wissenschaftlichen Studie des Verkehrsband Westfalen e. V. "A 44 - Dortmund - 
Werl", November 2005, näher erläutert.  

Bereits im Entwurf des BVWPs wird die Dringlichkeit des anstehenden Ersatz-

/Erhaltungsbedarfs dieses Autobahnabschnitts als „hoch“ eingestuft, was die Klassi-
fizierung des Projektes als „vorrangiger Bedarf“ rechtfertigt.   
 

Ich bitte um Berücksichtigung der vorgebrachten Aspekte. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Grossmann 

(Bürgermeister) 
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Titel: Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Büderich 

 
Sachdarstellung: 
 
1. Allgemeines 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die ländliche Entwicklung. Durch das Mi-
nisterium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz (MKULNV) wurde am 26.01.2016 die ILE-Richtlinie in Kraft gesetzt. Sie 
enthält die Rahmenbedingungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) in 
Nordrhein-Westfalen für die neue Förderperiode 2014-2020. 
 
Künftig wird es als konzeptionelle Grundlage keine klassischen Dorfentwicklungs-
konzepte (DEK) mehr geben. In Zukunft sind es Dorfinnenentwicklungskonzepte 
(DIEK) und integrierte kommunale Entwicklungskonzepte (IKEK), die neu einge-
führt wurden. Die Erarbeitung beider Konzepte wird bei Beauftragung externer 
Büros mit 75 % gefördert und auf Grundlage solcher Konzepte wird die Förde-
rung von öffentlichen ILE-Maßnahmen in Höhe von 65 % ermöglicht. Ohne solche 
Konzepte liegt die Förderung bei 45 %, wenn die Maßnahmen überhaupt aner-
kannt werden. In Zukunft werden Entwicklungskonzepte eine noch wichtigere 
Voraussetzung, um überhaupt Fördermittel für die Umsetzung von Maßnahmen 
im Kontext der Dorferneuerung zu bekommen. Die in der vergangenen Förderpe-
riode erstellten integrierten ländlichen Entwicklungskonzepte (ILEK) werden in 
der neuen Förderperiode nicht mehr berücksichtigt. Somit wird das ILEK Werl-
Welver von März 2012 zur Erlangung eines erhöhten Fördersatzes von 65 % 
nicht anerkannt. Auch das übergreifende Konzept der LEADER-Region „Börde 
trifft Ruhr“ kann nicht allein als Grundlage für eine erhöhte Förderung dienen. 
 
Es besteht Handlungsbedarf, für die zukünftige Siedlungsentwicklung die richti-
gen Schwerpunkte zu setzen. In der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umwelt-
ausschusses am 25.02.2016 wurde anhand einer Präsentation ein Orientierungs-
rahmen für die Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung in Werl vorgestellt. 
Unter dem übergeordneten Ziel: Innen- vor Außenentwicklung, das der landes-
weiten Zielsetzung: Reduzierung der Flächeninanspruchnahme entspricht, sollen 
vorhandene Nachverdichtungspotenziale (Reserveflächen / Baulücken) im Stadt-
gebiet und in den Ortsteilen ermittelt werden. Zudem soll die Entwicklung von 



Wohnbauflächen unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren, wie der demo-
grafischen Entwicklung, gesteuert werden. Entwicklungsschwerpunkte sind die im 
Regionalplan Arnsberg - Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis defi-
nierten Allgemeinen Siedlungsbereiche (ASB). Dazu zählen das Stadtgebiet Werl 
sowie die Ortschaften Büderich und Westönnen. 
 
Die Sicherstellung der Erhaltung und Entwicklung von sozial, kulturell und wirt-
schaftlich lebendigen Dörfern bzw. Ortsteilen ist ebenso von Bedeutung wie die 
Sicherstellung der Erhaltung und Entwicklung der Innenstädte. Dorfinnenentwick-
lungskonzepte bilden eine geeignete Grundlage dafür, denn in einem DIEK wer-
den tiefergehende Aussagen, insbes. zu Baulücken, aktuellen und absehbarem 
Leerstand, Baudenkmälern und ortsbildprägenden Gebäuden getroffen und de-
taillierte Vorschläge erarbeitet. Der Fokus liegt auf dem Kernbereich. 
 
Im Rahmen der Erarbeitung eines DIEK werden in einem Analyseteil der Bestand 
(Infrastruktur, Baulücken, Gebäudeleerstand etc.) aufgenommen, die Bevölke-
rungsentwicklung berücksichtigt sowie Stärken und Schwächen ermittelt. Darauf 
aufbauend wird der Handlungsbedarf abgeleitet und es werden Entwicklungsziele 
und Leitprojekte dargestellt sowie Projektideen gesammelt. Die Erarbeitung des 
Konzeptes erfolgt unter Beteiligung der Bevölkerung vor Ort, wodurch eine große 
Akzeptanz erzielt werden kann und schließlich Projekte erfolgreich umgesetzt 
werden können. 
 
2. Ortsteil Büderich 

Aufgrund der neuen Landesvorgaben beabsichtigt die Verwaltung, ein Dorfinnen-
entwicklungskonzept für den Ortsteil Büderich zu erarbeiten. Somit besteht die 
Möglichkeit, für die beschlossene und im Haushalt berücksichtigte Dorferneue-
rungsmaßnahme Büderich im Bereich der „Kunibertstraße“ und der Straße „In 
der Linde“ einen erhöhten Fördersatz (65 % anstatt 45 %) zu erhalten. Außer-
dem werden Projekte auf Grundlage eines DIEK oder IKEK vorrangig anerkannt. 
Zudem können auch Private Fördermittel bekommen. 
 
Nach einem Abstimmungsgespräch mit der Bezirksregierung Arnsberg am 
14.04.2016 ist die Beteiligung der Bürger wie folgt vorgesehen: 

 Die Wallfahrtsstadt Werl lädt zu einer Bürgerversammlung  
am 02.05.2016 um 19:00 Uhr in die Gaststätte „Zur Linde“ in Büderich,  
Kunibertstraße 3, ein. 

 In der Bäckerei Niehaves, Kunibertstraße 16, wird während der Öffnungszei-
ten vom 29.04.2016 bis 17.05.2016 eine „Ideenbox“ aufgestellt, in die Anre-
gungen eingeworfen werden können. 

 Auf der Internetseite der Wallfahrtsstadt Werl können sich die Bürger infor-
mieren und vom 29.04.2016 bis 17.05.2016 Anregungen per Email oder per 
Post der Verwaltung zusenden oder im Rathaus abgeben. 

 
Das Dorfinnenentwicklungskonzept Büderich wird die Verwaltung in Eigenleistung 
(nicht durch ein externes Büro) erarbeiten. Als Bearbeitungszeitraum wird von 
ca. 2 Monaten ausgegangen.  
Die Verwaltung geht davon aus, dass die Bezirksregierung Arnsberg auf Grundla-
ge des Dorfinnenentwicklungskonzeptes den Förderbescheid zur Dorferneue-
rungsmaßnahme in der zweiten Jahreshälfte 2016 erteilt, so dass noch in diesem 
Jahr die vorbereitenden Maßnahmen wie die Ausschreibung erfolgen können. An-
schließend kann mit dem Bau begonnen werden. 








